
 

 
   

 

 

 

 

 
     

 

  

   
 
 

  
   

 

   
       

   
   

     
    

  
   

        
   

  
 

 

 

 
 

 
 

                 

Abstellflächen E-Scooter  

Die unterzeichnenden Bezirksrätinnen und Bezirksräte der NEOS stellen zur 
Bezirksvertretungssitzung am 13. Juni 2023 gemäß § 24 Abs.1 GO-BV folgenden 

Antrag  

Die zuständigen Stellen des Magistrats der Stadt Wien werden um Prüfung zur Errichtung 
von ausgewiesenen Stellplätzen für E-Scooter in unmittelbarer Nähe zu den U-Bahn-
Stationen Pilgramgasse und Kettenbrückengasse (Falcostiege) ersucht. Außerdem soll an 
viel frequentierten Plätzen die Möglichkeit zur Errichtung von entsprechenden 
Stellplätzen geprüft werden. Grundlage hierzu können die Wien Mobil Radstationen sein. 
Bei den neu zu errichtenden U2 Stationen in Margareten mögen entsprechende 
ausgewiesenen Stellplätze für E-Scooter schon jetzt in die Planung einfließen. 

Begründung  

Das Abstellen von Leih-E-Scootern hat in der Vergangenheit immer wieder für Ärgernis 
und Unmut gesorgt. Zur Lösung des Chaos rund um die E-Scooter hat die Stadt Wien 
folgende Maßnahmen getroffen: Ab Mai 2023 ist das Abstellen von E-Scootern auf 
Gehsteigen nicht mehr erlaubt und die Parkraumüberwachung wird verstärkt. 
Um dieser neuen Verordnung gerecht zu werden, müssen auch in Margareten mehr 
ausgewiesene E-Scooter Abstellflächen geschaffen werden. Damit das Free-Floating-
Prinzip des Leih-E-Scooter-Systems weiterhin gut funktioniert, müssen die Standorte 
vorgegebener Abstellflächen sorgfältig gewählt werden. Insbesondere die Bereiche in 
unmittelbarer Nähe zu den U-Bahn-Aufgängen sind bestens geeignet, um E-Scooter in 
geregelter Weise abzustellen um anschließend den Weg mit der U-Bahn fortzusetzen. 
Margareten sollte hier zeitnah zu den Nachbarbezirken Wieden und Mariahilf 
aufschließen, um den neuen Mobilitätsformen entsprechend gerecht zu werden. 

BR Markus Österreicher BRin Johanna Adlaoui Mayerl BRin Lisa Goger 
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